
Stadt Aurich (Ostfriesland) 
Der Bürgermeister 
FD: Haushalt/Liegenschaften 
Az.:  

Aurich, den 30.10.2025         

 

Beschlussvorlage 
Vorlagen Nr.  

25/227 

 

Status: öffentlich 

Annahme einer Sachspende der Dirk Rossmann GmbH 

 

Beratungsfolge: 

 
Nr.  Gremium  Datum  Zuständigkeit Status Beschluss 

      

 1 . Verwaltungsausschuss   Beschluss nicht öffentlich  

      

2 . Rat der Stadt Aurich   Beschluss öffentlich  

 
 
Beschlussvorschlag:  

 
Die Sachspende in Form von Leuchten und Meldern mit einem Wert von 83.477,23 € für die 
Lambertischule wird angenommen. 
 
 
Sachverhalt: 

 
Nach § 111 Abs. 7 NKomVG ist es den Kommunen erlaubt, Spenden, Schenkungen und 
ähnliche Zuwendungen anzunehmen. Mit der Beschlussvorlage 11/108 hat der Rat der Stadt 
Aurich in seiner Sitzung am 01.09.2011 für die Annahme von Geld- und Sachzuwendungen 
entsprechende Wertgrenzen festgelegt. Danach ist der Rat für die Annahme von Spenden mit 
einem Wert ab 2.000,00 € zuständig. 
  
Die Stadt Aurich hat sich bei der Rossmann Stiftung um eine Förderung zur Verbesserung der 
Beleuchtung in ihren Schulen beworben. Die Stadt Aurich konnte eine Schule anmelden und 
hat die Lambertischule gewählt, da dort der entsprechende Bedarf besteht.  
 
Im Zuge des Auswahlverfahrens hat die Stadt Aurich nun den Zuschlag auf die Lieferung der 
Leuchten und Leuchtmittel einschließlich der Lichtsteuerungen mit einem Wert von 83.477,23 € 
erhalten. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
siehe Beschlussvorschlag 
 
 
Qualitätsmerkmal Familiengerechte Kommune: 
 
keine Auswirkungen 
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Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 
keine Auswirkungen 
 
 
Anlagen: 
 
vorläufige Spendenübersicht 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Feddermann 
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